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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1985

Norm

PatG 1970 §23

Rechtssatz

Der Gesetzgeber ist durch die Verwendung des Merkmals "betriebsmäßiger Gebrauch" bewußt von dem engeren

Begri8 einer "gewerbemäßigen Tätigkeit" abgerückt, weil er auch die Ausnützung von Er<ndungen, etwa im Bereich

von Krankenanstalten und Wohltätigkeitsanstalten, sowie in kommunalen Versorgungsbetrieben und dergleichen

treffen wollte.
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